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Sitzungsvorlage Datum: 12.06.2014 

 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Beschlussfassung Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 24.06.2014 

 
 

Wahl der Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ratsmitglieder wählen folgende Mitglieder in den Haupt- und Finanzausschuss: 
 
Ratsmitglieder: 
 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

11.  
 

12.  
 

13.  
 

14.  
 

15.  
 

 
 
 
 
 

A 14 - Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen         Vorgeprüft 

 

gez. Breuer 
 

Unterschriften 

 

 gez. Bertram  
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
Gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe b) GO NRW obliegt dem Rat die Wahl der Ausschussmitglieder. 
 
Der Rat regelt gemäß § 58 Abs. 1 GO NRW die Zusammensetzung der Ausschüsse und ihre Befugnisse. Der 
Haupt- und Finanzausschuss zählt zu den Pflichtausschüssen (§ 57 Abs. 2 GO NRW). Zu Mitgliedern in diesen 
Ausschüssen können sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner (§ 58 Abs. 3 und 4 GO NRW) nicht 
bestellt werden. 
 
Wegen der Anzahl der Ausschussmitglieder und des Verfahrens für die Durchführung der Wahl wird auf die 
Verwaltungsvorlagen Nr. 211/14 und Nr. 212/14 Bezug genommen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Keine. 
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
Keine. 
 
 
 
Anlagen: 
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